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Protokoll-Nr.: 605

Bundesgesetz über die Tonnagesteuer auf Seeschiffen, Vernehmlas-

sungsverfahren

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass wir der Einführung einer

auf ökologischen Kriterien basierenden Tonnagesteuer zustimmen.

Trotz verfassungsrechtlicher Bedenken (Rechtsgleichheitsgebot, Leistungsfähigkeitsprinzip)

sind wir der Ansicht, dass die Vorteile der Vorlage überwiegen. Die Einführung einer Tonna-

gesteuer beseitigt eine bestehende Benachteiligung eines für den Standort Schweiz bedeu-

tenden Wirtschaftszweiges, was wir ausdrücklich begrüssen.

Positiv hervorzuheben ist zudem die Aufnahme von ökologischen Kriterien als Bemessungs-

grundlage zur Besteuerung von Schiffen. Angesichts der bestehenden Klimaproblematik er-

achten wir die Umsetzung jedoch als ungenügend. Ökologische Schiffe sollten nicht nur be-

günstigt, sondern ineffiziente Schiffe entsprechend höher besteuert werden (Bonus-/Malus-

Prinzip). Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten zu können, ist eine vollstän-

dige Dekarbonisierung der Seeschifffahrt anzustreben. Dies erfordert die gezielte Förderung

von innovativen Ansätzen im Bereich der Hochseeschifffahrt, eine entsprechend ausgestal-

tete Tonnagesteuer kann in diesem Sinne förderlich sein. Gerade weil eine branchenspezifi-

sche Sonderbesteuerung geschaffen wird, erscheint es uns zwingend diese konsequent

nach ökologischen Kriterien auszugestalten.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme und die Berücksichtigung unseres

Anliegens.

CC»
Fàbiáñ- Petef

Regierungsrat

2101.1518 / VM_Vernehmlassung BG über Tonnagesteuer auf Seeschiffen -

zustimmend

rreuflaicne urusse


